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'ft(PUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 
GENERALDIREKTION 

FÜR DIE OFFENTLICHE SICHERHEIT 
1014 Wien, Postfach 100 

Zahl:61 093/3-II/13/85 

Bel Beantwortung bitte angeben 
SOfO;t! Du Boten! 
=======- ============ 

ERMIN! 

Betr.: Entwurf eines Amnestiegesetzes 1985 
"~ ~. j __ 1.1 '. VUk,,~' 

=-1 .. -.-----.---.----."" __ ._~5'"._ -G919 .. 'S: 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wie n 

Das Bundesministerium für Inneres beehrt sich, in der 
Anlage 25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme zum Entwurf 
eines Amnestiegesetzes 1985 zu übermitteln. 

Beilagen 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

5. April 1985 
Für den Bundesminister: 

Dr. DANZINGER 

3/SN-136/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



/ • REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

GENERALDIREKTION 
FüR DIE ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 

1014 Wien, Postfach 100 
Sofort! Durch Boten! 

Zahl: 61 093/3-11/13/85 ===================== 

Bel Beantwortung bItte 'angeben TERMIN! 

Betr.: Entwurf eines Amnestiegesetzes -,1985 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

in Wie n 

."> 

Das Bundesministerium für Inneres beehrt sich, unter 
. BezugnahIne au'f die do. Note vom 18.3~·1985,ZI. 624 006/3-

11 1/85, zum Entwurf eines Amnestiegesetzes.1985 wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

Zu § 3: 

Es darf vorerst auf Art. X der RegierUngsvorlage eines 
Strafrechtsänderungsgesetzes 1984 verwiesen werden, worin die 
in Aussicht genommene Änderung des' Tiigurigsgesetzes 1972~ so
weit sie die Beschränkung der Ausk\lnftspflicht !betrifft, 'wei
ter gefaßt ist, als die in § 3 des vorliegeridenAmnestiegesetzes 
normierte. 'Bestimmung. Weiters· entbehrt d1··e entsprechende Rege
lung im Amnestiegesetz1985' einer:~. der im 'Strafrechtsänderungs-

'gesetz 1984'im§ 6 Abs. '1 lit.c Tilgungsgesetz 1972 vorgesehe-
nen ähnlichen Ausnahmebestimmung.·.·· .. --

Durch die' vorgesehene BeschränkUng der Ausku!lft aus dem 
Strafregister Würde insbesondere die in den~waffenrechtlichen 
und sprengmittelrechtlichen Bestimmungen' geforderte Überprüfung 
der Verläßlichkeit von Personen in einem Ausmaß eingeschränkt, 
die die Sicherheitsbehörde nicht mehr in die Lage versetzen würde, 
die Verläßlichkeit ~ines Antragstellers im Sinne des Waffengesetzes 
bzw. Schieß- und Sprengmittelgesetzes zweifelsfrei festzustellen • 
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Gleichartige Bedenken müssen angemeldet werden, ins'oweit es der 
Sicherhei.~~Q~~~rde obliegt, gemäß § 66 Abs. 2 KFG 1967 die Ver
kehrszulässigkeit einer Person zu überprüfen. 

Darüberhinaus wird' ~uf'd:re~ ~vor:~ ,Erteilung ;·von sonstige..~_ 

Berechtigungen (wie z.B. Gewerbeberechtigung) oder vor Ver
leihung der Staatsbürgerschaft obligaten Personsüberprüfungen 
verwiesen, welche durch die beabsichtigte Auskunftsbeschränkung 
zu subjektiv und objektiv unrichtigen Ergebnissen führen würden. 

Es ist auch evident, q.aß map.geln~e. Kenntnis über ein all
fälliges. strafb:ares VorVe'rh.~l ten von 'Verdächtigen (insbesondere 
von Gewohnheitstätern) zu Fehlbeurteilungen dieser Personen füh
ren und d,aher die in Rede stehende Auskunft'sbeschränkung bei der 
Klärung von Str.af:ta~teni.n ,erhöhtem Maße, . hinderlich sein. würde. 

Ferner bestehen gegen' die beabsichtigte Beschränkung der 
Strafregisterauskunft auch aus dienstrecht"lichenGriinden Bedenken: 

Nach den Bestimmungen des BDG 1979 ist bei. der. Aufnahme in 
denBundesdienstu.a. auch die persönliche.Eignung·des Bewerbers 
zu prüfen., Die in der :obzitierten Norm vorgesehene Auskunftsbe
,..s.ch~änkung~rc;le d~zu, ~ühre.;n, daß. den .. Dienstbehör9-eIl ,bestiIDIqte 
.y~rs~:rafen-, ,di~f zu rein~r ,Ablehnung des;, J?,ew~rb.ers ' . .führen ~den, 
.. 'nicht :zur KeIU?-tpis gelaJ?-gen. , 

SChließl·f!ch wären'·ibei : einem- al1fä111gen iGesetzesbeschluß 
'Im'Sinne des"EritwUrfes inf'olge:desidort,;vorgesehenen auß~rgewöhn-

.. '11cheil"Umfarige'srderi:~estie :diefgem'ß ;c'~)6Abs. i:1Til'gungsgesetz 
1972 erteilten Auskünfte füp.die Zivi'ldienst(ober)kommissi"on de 
fact9,,:we~:tlos!r;.pie~ de~ha;11:h;~:weilrsi?h~erf~gsg~mäß der größte 
Teil ,der. Strafen, .. die iiber:Jugendliche und,.Heranw~chsende, .,also 
die potentiellen.Jmtragstellernaq~,§·5 Abs.1ZDG, verhäng~ wer
den, in jenem Rahmen bewegt, der in Hinkunft der Beschränkung der 
Auskunftspflicht unt~rliegen.würde. 

\ 

3/SN-136/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

Auf die dem do. Ressort mit Note vom 28.3.1985, Zl. 
403/16-EDVZ/85, gegen den in Rede stehenden § 3 des Gesetz
entwurfes bereits dargelegten programmtechnischen Bedenken 
der ho. EDV-Zentrale darf verwiesen werden. 

25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme wurden unter 
einem dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

5. April 1985 
Für den Bundesminister: 

Dr. DANZINGER 

3/SN-136/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




